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Hochschule Mittweida  
University of Applied Sciences 

Satzung zur Änderung der 

Prüfungsordnung und der Studienordnung 

für den Masterstudiengang 

Applied Mathematics in Digital Media 

an der Hochschule Mittweida 

Vom 10. Februar 2015 

Auf Grund von § 34 Abs. 1 Satz 1, 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hoch-
schulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), geändert 
durch Gesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1086)erlässt die Hochschule 
Mittweida diese Satzung. 

 

Artikel 1  

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Applied Mathematics in Digital Me-
dia an der Hochschule Mittweida vom 5. November 2013 wird wie folgt geändert: 

1.  

Paragraf 32 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

Satz 1 wird gestrichen. Im neuen Satz 1 wird das Wort „Es“ durch die Wörter „Das 
Masterprojekt“ ersetzt. 

2.  

Paragraf 33 wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen. 

3.  

Die Anlage - Prüfungsregularien wird wie folgt geändert: 

a) 

Die Angabe 
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Selection Courses I+II3) (2of 12)    10 2/24 

wird durch die Angabe 

Selection Courses I+II3)   
(2 von 13) 

   10 2/24 

ersetzt. 

b) 

Nach der Angabe 

0917 Software und Entwurf  
eingebetteter Systeme 

 LT Ms/90 (5) 1/24 

wird die Angabe 

0935 Digital Communications   Msn/B (5) 1/24 

eingefügt. 

Artikel 2  

Die Studienordnung für den Masterstudiengang Applied Mathematics in Digital Media 
an der Hochschule Mittweida vom 5. November 2013 wird wie folgt geändert: 

1.  

Paragraf 4 wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „Dezernat Studienangelegenheiten“ werden durch die Wörter „ Referat 
Bewerberservice und Rechtsangelegenheiten“ ersetzt. 

2.  

Paragraf 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Wintersemester“ die Wörter „und zum 
Sommersemester“ eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Die Regelstudienzeit einschließlich der Zeit für die Anfertigung der Master-
arbeit und deren Verteidigung beträgt vier Semester.“ 

3.  

Die Anlage 1 - Studienablaufplan Vollzeitstudium wird wie folgt geändert: 

a) Vor der Angabe 
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Modul / Lerneinheiten Cre-
dits 

SSZ 
in Ah 

LVS 
ges. 

1. Semester 
SWS 

2. Semester 
SWS 

PVL 
Pl/ 

Dauer/ 
Gewichtung1) 

Ge-
wich-
tung2) V S/Ü P V S/Ü P 

werden die Wörter „Dieser Studienablaufplan gilt in der vorliegenden Fassung, wenn 
das Studium in einem Wintersemester begonnen wurde. Wurde das Studium in einen 
Sommersemester begonnen, dann gilt dieser Studienablaufplan mit der Maßgabe, 
dass die Module in der Reihenfolge 2. Semester, 1. Semester, 4. Semester, 3. Semester 
absolviert werden.“ eingefügt. 

b) 

Die Angabe  

Selection Courses I+II3) (2of 12) 10 180 120  4   4    2/24 

wird durch die Angabe 

Selection Courses I+II3)   
(2 von 13) 

10 180 120  4   4    2/24 

ersetzt. 

c) 

Nach der Angabe  

0917 Software und Entwurf 
eingebetteter Systeme 

(5) (90) (60)    2 1 1 LT Ms/90  

wird die Angabe 

0935 Digital Communications (5) (90) (60)    3  1  Msn/B  

eingefügt. 

4.  

Die Anlage 2 - Studienablaufplan Teilzeitstudium wird wie folgt geändert: 

a) Vor der Angabe 

Modul / Lerneinheiten Cre-
dits 

SSZ 
in Ah 

LVS 
ges. 

1. Semester 
SWS 

2. Semester 
SWS 

PVL 
Pl/ 

Dauer/ 
Gewichtung1) 

Ge-
wich-
tung2) V S/Ü P V S/Ü P 

werden die Wörter „Dieser Studienablaufplan gilt in der vorliegenden Fassung, wenn 
das Studium in einem Wintersemester begonnen wurde. Wurde das Studium in einen 
Sommersemester begonnen, dann gilt dieser Studienablaufplan mit der Maßgabe, 
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dass die Module in der Reihenfolge 2. Semester, 1. Semester, 4. Semester, 3. Semes-
ter, 6./7. Semester, 5. Semester absolviert werden.“ eingefügt. 

b) 

Die Angabe  

Selection Courses I+II3) (2of 12) 10 180 120  4   4    2/24 

wird durch die Angabe 

Selection Courses I+II3)   
(2 von 13) 

10 180 120  4   4    2/24 

ersetzt. 

c) 

Nach der Angabe  

0916 Diskrete Optimierung (5) (90) (60)    3  1 AP Mm/30  

wird die Angabe 

0917 Software und Entwurf 
eingebetteter Systeme 

(5) (90) (60)    2 1 1 LT Ms/90  

0935 Digital Communications (5) (90) (60)    3  1  Msn/B  

eingefügt. 

Artikel 3  

Diese Satzung tritt am 1. März 2015 in Kraft. Sie wird im Internetportal www.hs-
mittweida.de/ordnungen veröffentlicht. 

Ausgefertigt auf Grund des Fakultätsratsbeschlusses vom 04.02.2015 und der Geneh-
migung des Rektorates vom 10.02.2015. 

Mittweida, den 10. Februar 2015 

Der Rektor 
der Hochschule Mittweida 

 

 

 

Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer 
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